
Richtlinie 

des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz über die Gewäh

rung von Zuwendungen zur Förderung der Aquakultur und Binnenfischerei in 

den Ländern Brandenburg und Berlin 

Vom 29. April 2016 

geändert durch Erlass vom 19. Februar 2019 


geändert mit Datum vom . ~~.. .c?.f:.r:i?:(:?:-?J.. 

1. 	 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

1.1 	 Das Land Brandenburg gewährt auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über den Europäi
schen Meeres- und Fischereifonds sowie der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Eu
ropäischen.Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamenden 
Bestimmungen über den EFRE, ESF, den Kohäsionsfonds, den ELER und den EMFF, 
des Operationellen Programms CCl-Nr. 2014DE14MFOP001, nach Maßgabe dieser 
Richtlinie und der Verwaltungsvorschriften zu§ 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) 
zur Förderung von Maßnahmen zur Stabilisierung und Entwicklung der Fischerei und 
Aquakultur Zuwendungen im Land Brandenburg und im Land Berlin. 
Durch eine den Bedingungen des Marktes und den ökologischen Standorterfordernis
sen angepasste Binnenfischerei und Aquakultur sollen wirtschaftlich rentable Betriebe 
aufgebaut und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gestärkt werden. Im Vor
dergrund stehen dabei die Erhöhung der Rentabilität sowie die Verbesserung der Hy
gienebedingungen·und der Umweltverträglichkeit der Produktion. Mit der Förderung 
geeigneter Maßnahmen soll ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Karpfenteichwirt
schaft, der traditionellen Fluss- und Seenfischerei und des Gleichgewichtes zwischen 
den aquatischen Ressourcen und ihrer Nutzu_ng sowie deren Auswirkung auf die Um
welt geleistet werden. 

1.2 	 Ein Anspruch der Antragsteilenden auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht, viel
mehr entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens 
im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel. 

1.3 	 Personen und Funktionsbezeichnungen gelten in dieser Richtlinie jeweils in weiblicher 
und männlicher Form. 

1.4 	 Mit dieser Förderung werden Ziele der nachhaltigen Entwicklung sowie Ziele des Um
weltschutzes und der Erhaltung der Umweltqualität verfolgt. 

2. 	 Gegenstand der Förderung 

2.1 	 Gefördert werden Investitionen und Maßnahmen in folgenden Bereichen: 

2.1 .1 	 Aquakultur1 · 

1 Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet „Aquakultur" die Aufzucht oder Haltung von Wasserorganismen mit 
entsprechenden Techniken, mit dem Ziel der Produktionssteigerung über das unter natürlichen Bedin
gungen mögliche Maß hinaus. Die betreffenden Wasserorganismen bleiben während der gesamten Auf
zucht oder Haltung bis zum Verkauf Eigentum einer natürlichen oder juristischen Person. Produktionsfor
men der Aquakultur sind Teiche und lntensivanlagen (Haltung der Fische und anderer Wasserorganis
men in Becken, Silos, Rinnen, Netzkäfigen und anderen Anlagen sowie Brutanlagen, einschließlich Laich
fischhaltungen) . Karpfenteiche sind künstliche, ablassbare Gewässer, die auf Grund ihrer Morphologie 



Förderfähig sind: 

2.1 .1.1 Investitionen in der Aquakultur für Bau, Ausrüstung, Erweiterung und Modernisierung 
~on Produktionsanlagen. 

Die Investitionen müssen zur Verwirklichung eines der folgenden Ziele beitragen : 

a) Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, z.B. durch Produktionssteigerung, 
b) Verbesserung der Wasserqualität bzw. Reduzierung des Wasserverbra·uchs, 
c) Steigerung der Energieeffizienz bzw. Umstellung auf erneuerbare Energien, 
d) Modernisierung einschließlich der Verbesserung der Sicherheits- und Arbeitsbe

dingungen, 
e) Erhöhung des Mehrwertes. und Verbesserung der Qualität der Erzeugnisse, 
f) Verbesserungen bzw. Modernisierungen in Bezug auf die Tiergesundheit und des 

Tierschutzes, 
g) · Schutz der Aquakulturanlagen gegen· wildlebende Tiere (fischfressende Prädato

ren), 
h) Erhaltung der traditionellen Karpfenteichwirtschaft. 

2.1.1.2 Im Interesse einer nachhaltigen Entwicklung der Karpfenteichwirtschaften werden Um
weltleistungen und Teichpflegemaßnahmen in Form eines Ausgleiches für Mehrkosten 
und/oder Einkommensverltiste gefördert. Diese Maßnahmen müssen zum Schutz und 
zur Verbesserung der Umwelt sowie zur Erhaltung der Natur in den typischen Karpfen
teichlandschaften beitragen. Erhaltung und Pflege werden an eine extensive Produk
tion und an ein gezieltes Biotopmanagement gekoppelt. Die Maßnahme umfasst: 

a) 	 die extensive Bewirtschaftung und Pflege von Nutzkarpfenteichen nach vorgege
benem Pflegeplan und bei Einhaltung von Vorgaben zur intensitätsbegrenzung 
(Pflegeplan A), 

b) 	 zusätzlich zu a) die Durchführung spezieller Biotopschutzmaßnahmen in Nutzkarp
fenteichen nach vorgegebenem Leistungsplan (Pflegeplan B). 

2.1.2 	 Binnenfischerei2 

Förderfähig sind: 

2.1.2.1 	 Investitionen in Ausrüstungen der Binnenfischerei. 

2.1.2.2 	 Investitionen in die Ausrüstung von Binnenfischereifahrzeugen sowie Austausch von 
Bootsmotoren, sofern der neue Motor bei Booten mit einer Länge -bis zu 12 Metern 
keine höhere Leistung (in kW) als der bisherige Motor hat. 

2.1 .2.3 Direkte Besatzmaßnahmen3 , wenn diese in einem Rechtsakt der Union als Erhaltungs
maßnahme und im Rahmen des Aalmanagementplanes vorgesehen sind. 

Die Investitionen für 2.1 .2.1 und 2.1.2.2 müssen zur Verwirklichung eines der folgenden 
Ziele beitragen: 

und des Wasserregims, Wärme liebenden Fischarten optimale Lebensbedingungen bieten. Die Teich

nutzfläche (TN) schließt die Dammfläche mit ein. 

2 Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet „Binnenfischerei" kommerziell betriebener Fischfang in Binnenge

wässern. 


3 Im Sinne .dieser Richtlinie sind Besatzmaßnahmen das Freisetzen von Fischen in natürliche Gewässer 

in einen herrenlosen Zustand. 




a) Verbesserung der Größen- oder Artenselektivität von Fanggerät, 

b) Verbesserung der Sicherheits- und Arbeitsbedingungen, 

c) Steigerung des Mehrwert~s, 


d) Verbesserung der Produktqualität, 

e) Verbesserung des Schutzes der Umwelt durch Steigerung der Energieeffizienz 


und Reduzierung des Schadstoffausstoßes. 

2.1.3 	 Verarbeitung und Vermarktung 

Förderfähig sind: 

2.1.3.1 	 Investitionen für Bau, Erweiterung, Ausrüstung, und Modernisierung im Bereich der 
Verarbeitung von Fischerei- und ~quakulturerzeugnissen. 

Diese Investitionen müssen zur Verwirklichung eines der folgenden Ziele beitragen: 

a) Erhöhung der Energieeffizienz oder Verringerung de·r Umweltbelastung, 

b) Herstellung von neuen oder verbesserten Fischereizeugnissen, 

c) Steigerung .des Mehrwertes bzw. Verbesserung der Qualität der Fischerzeugnisse, 

d) Verbesserung der Arbeits-, Gesundheits-, Sicherheits- und Hygienebedingungen. 


2.1.3.2 	 Investitionen für Bau, Erweiterung, Ausrüstung, und Modernisierung im Bereich der Di
rektvermarktung von Fischerei-. und Aquakulturerzeugnissen. 

2.1.3.3 	 Vermarktungsmaßnahmen von kollektivem Interesse zur Steigerung der Wertschöp
fung, der Verkaufsförderung und der Erschließung neuer Absatzmöglichkeiten fü r Fi
scherei- und Aquakulturerzeugnisse: 

a) Durchführung einer Qualitätsstrategie für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse, 
b) Maßnahmen zur Verbesserung der Vermarktungsfähigkeit von Fischerei- und 

Aquakulturerzeugnissen, 
c) Information der Öffentlichkeit hinsichtlich nachhaltiger Fischerei- und Aquakultur

erzeugnisse, . 
d) Erschließung neuer Märkte durc~ Beteiligung an Messen und Ausstellungen, 

. e) Beiträge zur Transparenz und damit Verbesserung der Verbraucherinformation, 
f) Durchführung von Marktstudien. 

2.1.4 	 Innovationen 

2.1.4.1 	 Zur Förderung von Innovationen in der Aquakultur können Vorhaben unterstützt wer
den, die zur Verwirklichung eines der folgenden Ziele beitragen: 

a) 	 Entwicklung technischer, wissenschaftlicher oder organisatorischer Erkenntnisse 
in Aquakulturunternehmen, mit denen insbesondere die Umweltauswirkungen ver
ringert, eine nachhaltige Ressourcenverwendung in der Aquakultur gefördert, der 
Tierschutz und die Tiergesundheit verbessert oder neue nachhaltige Produktions
methoden erleichtert werden , 

b) 	 Entwicklung oder Markteinführung von neuen Zuchtarten mit guten Marktaussich
ten, neuen oder entscheidend verbesserten Erzeugnissen und neuen oder verbes
serten Verfahren, 

c) 	 Prüfung der technischen Durchführbarkeit oder der Wirtschaftlichkeit von Innova
tionen, Erzeugnissen oder Verfahren. 

2.1.4.2 	 Zur Förderung von Innovationen in der Binnenfischerei können Vorhaben unterstützt 
werden, die zur Verwirklichung eines der folgenden Ziele beitragen: 



a) Entwicklung oder Einführung innovativer Erzeugnisse und Ausrüstungen, 
b) Entwicklung oder Einführung innovativer Techniken und Verfahren bzw. innovati 

ver Methoden zur nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung. 

2.1.5 	 Beratungsdienste, fachliche Beratungsleistungen, Machbarkeitsstudien sowie Daten
erhebung und -Verwaltung 

Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, zur Förderung einer 
nachhaltigen Binnenfischerei und Aquakultur sowie zur Verringerung der Umweltbelas
tung sind förderfähig: 

a) 	 Beratungsdienste und fachliche Beratungsleistungen technischer, wissenschaftli
cher, ökologischer und wirtschaftlicher Art für Unternehmen der Aquakultur, 

b) 	 Beratungsdienste, fachliche Beratungsleistungen und Machbarkeitsstudien zur 
Beurteilung von Projekten, zur nachhaltigen Bewirtschaftung natürlicher Gewässer 
und zu Geschäfts- und Vermarktungsstrategien für die Binnenfischerei, 

c) 	 Maßnahmen zur Datenerhebung und -verwaltung. 

2.1.6 	 Ausgleich von Mehrkosten in der Aquakultur aufgrund des Angriffskriegs Russlands 
gegen die Ukraine 

Zum Ausgleich sind förderfähig: 

a) 	 die Mehrkosten für Futtermittel, Kraftstoff und Energie im Bereich Karpfenteichwirt
schaften, 

b) 	 die Mehrkosten für Futtermittel, Energie und Sauerstoff im Bereich der Aquakultur
betriebe, die nicht unter Buchstabe a) fallen, 

soweit diese nicht über Förderprogramn:ie des Bundes erstattet werden. 

2.2 	 Förderausschluss 

• 	 Betriebskosten, einschließlich Aufwendungen um Anlagen und Einrichtungen 
funktionstüchtig zu erhalten und einem übermäßigen· Verschleiß vorzubeugen, 
ausgenommen sind Maßnahmen nach derT Nummern 2.1 .1.2 und 2.1.4, 

• 	 .Besatzmaßnahmen, ausgenommen sind Besatzmaßnahmen, die zu Forschungs
zwecken durchgeführt werden müssen und Erhaltungsmaßnahmen auf der Grund
lage eihes Rechtsaktes der Gemeinschaft und im Rahmen des Aalmanagement
planes vorgesehen sind, 

• 	 eingebrachte Grun.dstücke, Gebäude, Einrichtungen und technische Anlagen, . 
• 	 Landkauf sowie Wohnbauten und deren Zubehör, 
• 	 Kreditbeschaffungskosten, Zinsen, Erbbauzinsen, Pachten, Maklerprovisionen, 

Grunderwerbssteuer, Leasingkosten, Versicherungsbeiträge, Anliegerbeiträge, 
Mietkauf, Rabatte, Gutschriften, Abschreibungen, Skonti sowie Notar- und Ver
m essu ngskostenkoste n, 

• 	 Kauf von Patenten und Lizenzen sowie Marken, 
• 	 Mehrwertsteuer für pauschalierende Betriebe nach § 24 Umsatzsteuergesetz, 
• 	 Anlagen zur Produktion von aquati schen Organismen auf Brack~ oder Salzwasser

basis, . 
• 	 Neubau oder die Erweiterung von Teichen, 
• · 	 Maßnahmen in Zusammenhang der Zucht und Haltung von aquatischen Organis

men, die nicht der menschlichen Ernährung dienen, 



• 	 Erwerb von neuen Fischereifahrzeugen, 
• 	 Transportfahrzeuge· und Personenkraftwagen, 
• 	 gebrauchte oder bereits geförderte Anlagen, Maschinen und Einrichtungen, 
• 	 Investitionen im Bereic~ der Verarbeitung und Vermarktung für Fischerei- und 

Aquakulturerzeugnisse, die zu anderen Zwecken als zum menschlichen Konsum 
genutzt werden sollen, es sei denn es handelt sich um Abfallbehandlung von Fisch
Erzeugnissen, 

• 	 Produktion von Fischen oder anderen Erzeugnissen, die nicht der menschlichen 
Ernährung dienen, 

• 	 Vorhaben, welche die. Gefahr nachteiliger Auswirkung , vor allem die Schaffung von 
überschüssigen Produktionskapazitäten, nicht ausschließen, 

• 	 Investitionen in Gaststätten, 
• 	 Kosten für Büroeinrichtungen, einschließlich Hard- und Software, 
• 	 Kosten für Steuer- oder Rechtsberatung, 
• 	 Eigenleistungen in Form von Arbeits- und Sachleistungen, ausgenommen sind 

wissenschaftliche Leistungen sowie Eigenleistungen nach Nummern 2.1.1 .2, 
2.1.2.3 und 2.1.5, · 

• 	 Gebühren und Verwaltungskosten öffentlicher Stellen, 
• 	 Haltung oder Zucht gentechnisch veränderter Organismen. 
• 	 Bei der Übertragung von Eigentum an einem Unternehmen wird kein Zuschuss 

gewährt.4 

• 	 Nicht gefördert werden Vorhaben, wenn ·die geplante Maßnahme nach geltendem 
Recht vorgeschrieben ist. 

3. Zuwendungsempfänger 

3.1 Für Maßnahmen nach der Nummer 2.1 .1 und 2.1.6: 
• 	 Unternehmen der Aquakultur im Haupt- oder Nebenerwerb. 

3.2 Für Maßnahmen nach der Nummer 2.1.2: 
• 	 Unternehmen der Binnenfischerei im Haupt- oder Nebenerwerb und deren rechts

fähige Vereinigungen, 
• 	 für Aalbesatzmaßnahmen vom Ministerium für Landwirtschaff, Umwelt und Klima

schutz benannte Einrichtungen außerhalb der Brandenburgischen Landesverwal
tung. 

3.3 Für Maßnahmen nach den Nummern 2.1.3.1: . 
• 	 Unternehmen im Haupt- oder_Nebenerwerb.· 

3.4 Für Maßnahmen nach den Nummern 2.1.3.2 und 2.1.3.3: 
• 	 Unternehmen der Aquakultur im Haupt- oder Nebenerwerb mit fischereilicher Ur

produktion5, 
• 	 Unternehmen der Binnenfischerei im Haupt- oder Nebenerwerb mit fischereilicher 

Urproduktion, . 
• 	 vom Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz für kollektive Maß

nahmen benannte Einrichtungen außerhalb der Brandenburgischen l,.andesver
waltung. 

3.5 · Für Maßnahmen nach den Nummern 2.1.4: 
• 	 Unternehmen der Aquakultur im Haupt- oder Nebenerwerb und deren rechtsfähige 

4 Siehe Artikel 11 e) der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 
5 Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet „fischereiliche Urproduktion" die Produktion bzw. Fang und die 
Erstvermarktung von Fischen. 



Vereinigungen, 
• 	 Unternehmen der Binnenfischerei im Haupt- oder Nebenerwerb und deren rechts

fähige Vereinigungen, 
• 	 vom Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz für spezielle Maß

nahmen benannte Einrichtungen außerhalb der Brandenburgischen Landesver
waltung. 

3.6 	 Für Maßnahmen nach.Nummer 2.1.5: 
• 	 vom Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz benannte Einrichtun

gen außerhalb der Brandenburgischen Landesverwaltung. 

3.7 	 Hinsichtlich der Förderung von Unternehmen nach Nummern 3.1 bis 3.6 werden aus
schließlich Kleinst- und Kleinbetriebe6 gefördert. 

3.8 	 Die unter 3.2, 3.4, 3.5 und 3.6 vom Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klima
schutz benannten Einrichtungen7 werden unter dem Link www.lelf.brandenburg.de 
veröffentlicht. 

4. 	 Zuwendungsvoraussetzungen 

4.1 	 · Zuwendungen gemäß den Nummern 2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.1.2.2 und 2.1.3 werden nur für 
Vorhaben g~währt, wenn 

• 	 die angestrebte Strukturverbesserung dauerhafte wirtschaftliche Auswirkungen 
hat, 

• 	 ausreichende Garantien für ihre Durchführbarkeit und Rentabilität vorliegen, 
• 	 die Gefahr der Schaffung von überschüssigen Produktionskapazitäten ausge

schlossen ist und 
• 	 der Nachweis über die Fachkompetenz des Begünstigten und die betriebswirt

schaftliche Rentabilität vorliegt. 

4.2 	 ·Zuwendungen gemäß Nummer 2.1.1.2 werden nur gewährt,·wenn 

• 	 sich der Begünstigte für mindestens sieben Jahre zu Umweltschutzmaßnahmen 
nach dieser Richtlinie verpflichtet, über Ausnahmen in Härtefällen nach 5 Durch
führungsjahren entscheidet die Verwaltungsbehörde, 

• 	 es sich bei den Antragsflächen um Nutzkarpfenteiche im Territorium des Landes 
Brandenburg handelt, 

• 	 die Antragstellenden für die beantragte Teichfläche einen rechtskräftigen Pacht
vertrag vorweist, bzw. bei Eigennutzung das Eigentum nachweist, 

• 	 die Antragsflächen nicht als Angelteiche oder zur Produktion oder Haltung von 
Zierfischen genutzt werden, 

• 	 es sich bei der ·Antragsfläche nach Pflegeplan A um eine auf den Fischertrag von 
mindestens 150 kg Karpfen und Nebenfische/ha Teichfläche ausgerichtete Bewirt
schaftung handelt, 

Zur Förderung von Umweltschutzmaßnahmen nach Nummer 2.1.1.2 Buchstabe b) ist 
mit dem Zuw~ndungsantrag die Bestätigung des Pflegeplans B von der zuständigen 
unteren Naturschutzbehörde vorzulegen. Die teichflächenidentische Umsetzung des 
Pflegeplans Aist Voraussetzung für die Teilnahme am Pflegeplan B. 

6 Siehe ABI. EU Nr. L 124 vom 20. Mai 2003 S.39 

7 Bei diesen Einrichtung_en handelt es sich u.a. um das Fischereiamt Berlin und um Forschungsinst.itute. 


http:www.lelf.brandenburg.de


4.3 	 Voraussetzung für die Förderung des Baus einer Aquakulturanlage ist die Vorlage ei
nes positiven Votums der Verwaltungsbehörde Europäischen Meeres- und Fische
reifonds (EMFF) nach fischereifachlicher Prüfung. 

4.4 	 Investitionen gemäß der Nummer 2.1.1.1 mit dem Ziel der Produktion neuer Arten bzw. 
von Arten mit guten Marktauss!chten sind nur nach Vorlage eines aktuellen unabhän
gigen Marktgutachtens förderfähig. 

4.5 	 Zur Durchführung von Maßnahmen nach Nummer 2.,1 .2.3 zur Verbesserung der Be
standssituation des Aals ist ausschließlich der Besatz mit Glasaalen oder vorgestreck
ten Aalen mit einer Länge von bis zu 20 Zentimetern förderfähig .. 

4.6 	 Maßnahmen nach Nummer 2.1.4 werden von oder in Zusammenarbeit mit einer be
nannten wissenschaftlichen Stelle durchgeführt. Diese wissenschaftliche Stelle prüft 
und bestätigt die Ergebnisse der betreffenden Vorhaben. Diese Ergebnisse sind zu 
veröffentlichen. Die Durchführung von Pilotprojekten von U~ternehmen bedürfen zwin
gend einer angemessenen wissenschaftlichen Begleitung und dürfen nicht unmittelbar 
kommerziellen Zwecken dienen. Um den Betrag einer gegebenenfalls erwirtschafteten 
Einnahme während der Durchführung eines Pilotprojektes wird die Zuwendung für 

. diese Maßnahme gekürzt. 

4.7 Zur Umsetzung der Maßnahme nach Nummer 2.1.5. ist eine Partnerschaftsvereinba
rung einschließlich einer Leistungsbeschreibung zwischen der vom Ministerium für 
Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz nach 3.6 benannten Einrichtung und den Un
ternehmen nachzuweisen. · 

4.8 	 Für Maßnahmen nach Nummer 2.1 .6 a) (Karpfenteichwirtschaften) muss die Bewirt
schaftung auf einen Fischertrag von mindestens 150 kg Karpfen und Nebentische je . 
ha Teichfläche ausgerichtet sein. 

4.9 	 Die Betriebsstätte· ·der Äntragstellenden, für die eine Förderung im Rahmen dieser 
Richtlinie beantragt wird, muss sich unter Einhaltung der Zweckbindungsfrist im Land 
Brandenburg bzw. im Land Berlin befinden. 

4.10 	 Die für die Investition und den Betrieb von Anlagen notwendigen Zulassungen sind vor 
Bewilligung nachzuweisen. 

4 .11. Für Investitionsvorhaben mit Gesamtkosten von mehr als 100.000 EUR ist die betriebs
wirtschaftliche Rentabilität, die Auslastung der geplanten Kapazitäten sowie die Er
reichbarkeit der unterstellten Produktionsmenge durch ein betriebswirtschaftliches Gut
achten eines unabhängigen Gutachters nachzuweisen. Dem Antrag von natürlichen 
und juristischen Personen des privaten Rechts ist ab Gesamtkosten von 50.000 EUR 
eine Bestätigung der Hausbank über die Sicherung der Gesamtfinanzierung beizufü
gen. 

5. 	 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 

5.1 	 Zuwendungsart: Projektförderung 

5.2 	 Finanzierungsarten: Anteilfinanzierung /Vollfinanzierung / Festbetragsfinanzierung 

5.3 	 Form der Zuwendung: Zuschuss, Zuweisung 

5.4 	 Bemessungsgrundlage/Höhe der Zuwendung: 



Förderfähig sind die zur Umsetzung der Maßnahmen nach Nummer 2 der Richtlinie 
projektbezogenen Ausgaben. 

5.4.1 	 Es werden folgende Fördersätze festgesetzt: 

Fördergegenstand · Fördersatz der 
zuwendungsfähigen 

Gesamtausgaben 
2.1.1.1 bis zu 50 v.H. 
2.1.2.1 bis zu 50 v.H. 
2.1.2.2 bis zu 50 v.H. 
2.1.2.3 bis zu 100 v.H. 
2.1.3 bis zu 50 v.H. 
2.1.4 bis zu 100 v.H. 
2.1.5 bis zu 100 v.H. 

2.1.6 b) bis zu 50 v.H. 

5.4.2 	 Für Umweltschutzmaßnahmen nach Nummer 2.1.1.2 (siehe Anlage) werden folgende 
Förderhöchstgrenzen festgesetzt: 

a) · für Maßnahmen der Teich pflege (Pflegeplan A) 100 EUR/ha TN/Jahr und 
b) für naturschutzfachliche Zusatzleistungen (Pflegeplan B) bis 50 EUR/ha TN/Jahr. 

Die Zuwendung darf nicht höher sein als die nach Kalkulation des Landesamtes für 
Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung für das Land Brandenburg 
ermittelten Aufwendungen bzw. Ertragseinbußen. · 

5.4.3 	 Für Maßnahmen nach 2.1".6 a) beträgt der Zuschuss für die Mehrkosten 54,94 EUR/ha 
TN. Die Mehrkosten wurden anhand der vom Thünen-lnstitut ermittelten Preisindizes 
berechnet. Der Festbetrag wird regelmäßig überprüft und ggf. geändert .. 

5.4.4 	 Für Maßnahmen nach 2.1.6 b) berechnen sich die Mehrkosten anhand der vom Thü
ne·n-lnstitut ermittelten Preisindizes8 , indem die tatsäch lich entstanden Kosten für Ener
gie, Sauerstoff und Futtermittel durch den Index des Thünen-lnstituts dividiert werden.· 

5.4.5 	 Förderfähig sind Mehrkosten nach Nummer 2.1.6 für den Verbrauch der Produktions- · 
mittel die im Zeitraum vom 24.02.2022 bis zum 31.12.2022 entstanden sind. 

5.4.6 	 Zuwendungen werden nur bewilligt, wenn die Zuwendung ini Einzelfall mehr als 1.500 
EUR beträgt. Für Maßnahmen nach Nummer 2.1.6. gilt keine Bagatellgrenze. 

. . . 
5.4.7 	 Die Mehrwertsteuer ist förderfähig, für den Fall, dass der Zuwendungsempfänger im 

gesamten Zeitraum der Zweckbindung der Maßnahme nicht vorsteuerabzugsberech
tigt ist und kein Förderausschluss nach Nummer 2.2, 7. Unterpunkt vorliegt. 

5.4.8 	 Für Maßnahmen nach den Nummern 2.1.2.3, 2.1.4 und 2.1 .5 V\fird über die Höhe der 
Zuwendu'ng nach den Festlegungen in Artikel 95 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 
508/2014 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 15. ·Mai 2014 über den 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds nach Votum der Verwaltungsbehörde ent
schieden. Voraussetzung für einen Fördersatz von mehr als 50 v.H. ist, dass bei der 

8 Vgl. Berechnungsmodell der EMFF-Ausg leichszahlungen für Mehrkosten in der Aquakultur aufgrund 
des Ukrainekrieges unter www.lelf.brandenburg.de 

http:www.lelf.brandenburg.de


Umsetzung der in Rede stehenden Maßnahme alle drei Kriterien: kollektive Antragstei
lende, kollektives Interesse am Ergebnis und innovativer Inhalt der Maßnahme vorlie
gen. 

5.4.9 	 Es werden nur Vorhaben gefördert, die eine Gesamtinvestition über von 200.000 EUR 
nicht überschreiten. Ausgenommen sind Besatzmaßnahmen, Forschung·svorhaben so
wie Entscheidungen der Verwaltungsbehörde in begründeten Einzelfällen. 

6. 	 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

6.1 	 Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufes für den Fall, dass die geför
derten 

• 	 Bauten und baulichen Anlagen innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Jahren nach 
Abschlusszahlung an den Zuwendungsempfänger, 

• 	 technischen Ausrüstungen innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren nach Ab
schlusszahlung an den Zuwendungsempfänger 

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet werden. 
Die Bindungsfrist kann in begründeten Fällen um drei Jahre verlängert oder verkürzt 
werden. 

6.2 	 Der Europäische Rechnungshof, die Europäische Kommission, der Landesrechnungs
hof, die Verwaltungsbehörde EMFF, die Bescheinigungsbehörde EMFF und die Prüf
behörde EMFF sowie deren beauftragte Dritte sind berechtigt, bei dem Zuwendungs
empfänger Prüfungen durchzuführen. 

6.3 	 Geförderte· Investitionsgüter können mit Zus~immung der Bewilligungsbehörde auf 
Rechtsnachfolger oder Dritte übertragen werden, wenn diese in den Kreis der Zuwen
dungsempfänger fallen und wenn diese mittels schriftlicher Glaubhaftmachung in die 
Rechte und Pflichten des Zuwendungsbescheides eintreten. 

6.4 	 Die Nichteinhaltung des Verpflichtungszeitraums von si.eben Jahren bei den nach Num
mer 2. 1.1.2 geförderten Maßnahmen führt zur Rückforderung der bereits nach dieser 
Richtlinie zur Erhaltung von Teichlandschaften geförderten Umweltmaßnahmen. 

6.5 	 Unternehmen der Binnenfischerei erhalten für Investitionen in Fanggeräte zur Verbes
serung der Größen- oder Artenselektivität sowie für Investitionen zur Verbesserung der 
Hygiene-, Gesundheits-, Sicherheits- und Arbeitsbedingungen für die gleiche Investi
tion nur einmal eine Unterstützung nach dieser Richtlinie. 

6.6 	 Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, eine vollständige Vorhabendokumentation 
mit den Originalbelegen, einschließlich aller Vergabeunterlagen, bis zehn Jahre nach 
Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren und für Prüfzwecke vorzuhal
ten, jedoch mindestens bis zum Ablauf der Zweckbindungsfrist. 

6.7 Die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschafften Gegenstände sind bei einem 
Anschaffungs- oder Herstellungswert über 41 O EUR (ohne Umsatzsteuer) zu inventa
risieren. 

6.8 	 In Bezug auf die Anwendung der vergaberechtlichen Vorschriften gelten die einschlä
gigen Festlegungen in der ANBest-EU gemäß § 44 LHO. 

6.9 	 Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, die im Zuwendungsbescheid festgelegten 
Bestimmungen zu den Informations- und Publizitätsmaßnahmen einzuhalten. 



6.1 O Der Zuwendungsempfänger hat in geeigneter Weise sicherzustellen , tjass die Anfor
derungen an den Umweltschutz bei der Umsetzung des Vorhabens berücksichtigt wer
den. 

7. Verfahren 

7.1 Antragsverfahren 
Der Antrag ist vollständig und formgebunden an das Landesamt für Ländliche Entwick
lung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Müllr9ser Chaussee 54, 15236 Frankfurt (O
der) zu stellen. · 

Antragsvordrucke können bei der Bewilligungsbehörde angefordert bzw. im Internet 
unter www.lelf.brandenburg.de heruntergeladen werden. Zusammen mit dem Antrag 
sind die geforderten Unterlagen (Nachweise, Zulassungen sowie andere Erklärungen 
oder Belege) einzureichen. 

Für Maßnahmen nach Nummer 2.1.1.2 ist der formgebundene Antrag auf Zuwendung 
einschließlich des Pflegeplans bis zum 31.03. des Verpflichtungsjahres vorzulegen . 

. Anträge nach Nummer 2.1.6 sihd formgebunden bis zum 15.03.2023 einzureichen. 

7.2 Bewilligungsverfahren 

Bewilligungsbehörde ist das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und 
Flurneuordnung. · 

Die Projektauswahl erfolgt auf der Grundlage der bestätigten Auswahlkriterien mittels 
eines von der Verwaltungsbehörde EMFF festgelegten Punktesystems. Die Anwen
dung der Projektauswahlkriterien erfolgt erst bei vorliegender Mittelknappheit. Die 
Projektauswahlkriterien sind auf der Internetseite www.lelf.brandenburg.de einge
stellt. 

7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren 

Eine Auszahlung der Zuwendung ist nur in Form der Erstattung der förderfähigen, tat
sächlich entstandenen und gezahlten Ausgaben zulässig (Erstattungsprinzip). 

Mit der Mittelanforderung hat der Zuwendungsempfänger der Bewilligungsbehörd.e 
eine Übersicht über die bezahlten Rechnungen, einschließlich der Originalrechnungen 
und Zahlungsnachweise (Bar:ikbelege) vorzulegen. Barzahlungen sind im Regelfall 
nicht zulässig. 

Für M_aßnahmen nach Nummer 2.1.1.2 erfolgt die Auszahlung nach Erfüllung der Ver
pflichtung jeweils für das entsprechende Verpflichtungsjahr auf der Grundlage des Aus
zahlungsantrags bis November des jeweiligen Jahres. 

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, den Verwendungsnachweis vor Auszah
lung des letzten Teilbetrages in Höhe von mindestens 10 v.H. der bewilligten Zuwen
dungssumme vorzulegen, ausgenommen sind Maßnahmen nach Nummern 2.1.1.2. 
und 2.1.2.3. · 

Die Auszahlung der. Fördermittel für die Maßnahme 2.1.2.3 für zentrale Aalbesatzmaß
nahmen für das Land Brandenburg oder Berlin erfolgt abweichend von Nummer 1.4 
der ANBest-EU nach Vorlage und Prüfung der Rechnung in der Bewilligungsbehörde. 

http:www.lelf.brandenburg.de
http:www.lelf.brandenburg.de


Die Mittelanforderung erfolgt für Maßnahmen nach Nummer 2.1.6 gleichzeitig mit An

tragstellung (s. Ziffer 7 ~ 1 ). Die Auszahlung. der Mittel erfolgt durch die Bewilligungsbe

hörde nach Erstellung des Bescheides. 

Für Maßnahmen nach 2.1 .6 b) sind mit dem Antrag eine Übersicht über die bezahlten 

Rechnungen, einschließlich der Originalrechnungen und Zahlungsnachweise (Bankbe

lege) bzgl. der eingesetzte.n .Produktionsmittel vorzulegen. 


7.4 Verwendungsnachweis 

Der Verwendungsnachweis ist gegenüber der Bewilligungsbehörde zu erbringen. Hier

für sind die einzelfallbezogenen Ergebnisse, die mit der Durchführung der Maßnahme 

erreicht wurden, nachzuweisen. 

Für Maßnahmen nach Nummer 2.1.1.2 ist jährlich bis zum 31 . März mit dem Zuwen

dungsantrag für das aktuelle Verpflichtungsjahr der Verw~ndungsnachweis über das 

vorige Verpflichtungsjahr einzureichen. Die Dokumentation zur Erfüllung der Pflege

pläne A bzw. B ist dabei vorzulegen. 


Für Maßnahmen nach 2.1.6 wird abweichend von § 44 LHO kein Verwendungsnach

weis vorgelegt. 


7.5 Zu beachtende Vorschriften 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nach
weis und die Prüfung der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung 
·des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten 
§ 44 LHO und die ANBest-EU, soweit nicht in dieser Richtlinie Abweichungen zugelas
sen sind. 

Auf Grund des Einsatzes vom EU-Mitteln gelten vorrangig zur LHO die einschlägigen 
europäischen Vorschriften für die Förderpe.riode 2014-2020 in der jeweils gültigen Fas
sung, aus der die jeweils eingesetzten Strukturfondsmittel stammen. Daraus ergeben 
sich .Besonderheiten, insbesondere hins.ichtlich der Auszahlung, des Abrechnungsver
fahrens, der Aufbewahrungspflichten und der Prüfrechte. 

Die Daten der Zuwendungsempfänger werden elektronisch gespeichert und verarbei
tet. Die Verwaltungsbehörde EMFF veröffentlicht ein Verzeichnis der Begünstigten, 
welche im Rahmen des EMFF eine Un~erstützung erhalten hahen.9 

8. Geltungsdauer 

Die Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2023 in Kraft und gilt bis zum 30. Juni 
2023. 

Potsdam, den ?_ ')_01 ?.JJl? 

gel 
, Umwelt und Klimaschutz 

9 Siehe Artikel 119 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 508/2014. 
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Anlage: 

Pflegeplan A 

Der Antragsteller/die Antragstellerin verpflichtet sich, auf den beantragten Flächen folgende 
Maßnahmen durchzuführen: · 

o 	 jährliche Erhaltung der Funktionstüchtigkeit der Stauanlagen, der Be- und Entwässe
rungsanlagen sowie der Dämme und Wege, 

o 	 Beräumung der Fischgruben, 
o 	 Verhinderung der T eichverlandung durch Entschilfung (Mahd emerser Wasserpflan

zen) im Rahmen der rechtlichen· Vorgaben, 
o 	 Verzicht auf Desinfektionskalkung mit Ausnahme zur Fischkrankheitsbekämpfung und 

Prophylaxe, sonstige Maßnahmen zur Kalkung und Wasserkonditionierung sind vor- · 
rangig mit kohlesaurem Kalk durchzuführen, 

o 	 Verzicht auf den Einsatz von Mischfuttermitteln (Abweichungen in Satzfischteichen zur 
Konditionierung bei Nahrungsmangel sind möglich), 

o 	 einen Ertrag bei der Satz- und Speisekarpfenerzeugung von durchschnittlich 650 Kilo
gramm je Hektar Teichnutzfläche nicht zu überschreiten. 

Pflegeplan 8 

Der Antragsteller/die Antragstellerin verpflichtet sich in Abstimmung mit der zuständigen Na
turschutzbehörde auf den beantragten Flächen zu folgenden Leistungen: 

o 	 Wintereinstau I mehrjähriger Einstau, (126 EUR Ertragseinbuße/ha) 

flacher Einstau bis mindestens 30. November, (33 EUR Ertragseinbuße/ha) 


o 	 vorzeitiges Ablassen bis 31. August, (310 EUR Ertragseinbuße/ha) 
o 	 vorzeitiges Ablassen bis 30. September, (70 EUR Ertragseinbuße/ha) 
o 	 n:iaximaler Ertrag 200 kg/ha, (225 EUR Ertragseinbuße/ha) 
o 	 kein Besatz mit Graskarpfen, (26 EUR Ertragseinbuße/ha) 
o 	 amphibienfördernder Besatz, (30 EUR Ertragseinbuße/ha) 
o 	 abschnittsweise Schilfmahd, (24 EUR Ertragseinbuße/ha) 
o 	 keine anorganische Düngung, (107 EUR Ertragseinbuße/ha) 
o 	 keine organische Düngung (z.B. in Satzfischteichen), (128 EUR Ertragseinbuße/ha) 
o 	 spezielle Maßnahmen (Einzelfallkalkulation). 
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